
Heilmittelverordnung 13 
Maßnahmen der 
Physikalischen Therapie/ 
Podologischen Therapie 

IK des Leistungserbringers 

Gesamt-Zuzahlung Gesamt-Brutto 

Krankenkasse bzw. Kostenträger 

Name, Vorname des Versicherten 

geb. am 

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status 

Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum 

Gebühr 
pflicht. 

Gebühr 
frei 

Unfall/ 
Unfall­
folgen 

BVG 

EWR/ 
CH 

Heilmittel-Pos.-Nr. Faktor 

Heilmittel-Pos.-Nr. Faktor 

Verordnung nach Maßgabe des Kataloges 
(Regelfall) 

kmFaktor 

Faktor Faktor 

Wegegeld-/Pauschale 

Erst­
verordnung 

Ja 

Verordnung außerhalb 
des Regelfalles 

Ja NeinNein 

Folge­
verordnung 

Gruppen­
therapie 

T T  M  M  J  J  

Hausbesuch 

RechnungsnummerBehandlungsbeginn spätest. am 

Hausbesuch Therapiebericht Belegnummer 

Hausbesuch 

Verordnungs- Anzahl pro 
menge Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges Woche 

Indikationsschlüssel Diagnose mit Leitsymptomatik, gegebenenfalls wesentliche Befunde 

Gegebenenfalls Spezifizierung der Therapieziele 

Medizinische Begründung bei Verordnungen außerhalb des Regelfalles (ggf. Beiblatt) 

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes 
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Unterschrift und Stempel der Krankenkasse 

Datum 

Genehmigung der Krankenkasse bei Verordnung außerhalb des Regelfalles 

Die verordnete Behandlung 
wird genehmigt. 

Die verordnete Behandlung 
wird nicht genehmigt. 

Begründung bei Ablehnung 

T T M M J J  

Bitte immer unmittelbar nach der Abgabe Ihrer Leistungen durch Unterschrift quittieren lassen! 

Empfangsbestätigung durch den Versicherten 
Ich bestätige, die im Folgenden aufgeführten Behandlungen erhalten zu haben 

Datum Maßnahmen (erhaltene Heilmittel, ggf. auch Hausbesuche) Unterschrift des Versicherten 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Datum 

T T M M J JBehandlungsabbruch am 

Nach Rücksprache mit dem Arzt: 

Änderung von Gruppen- in Einzeltherapie 

Abweichung von der Frequenz 

Begründung: 

Stempel und Unterschrift des Leistungserbringers 
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14 Heilmittelverordnung 
Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie 

IK des Leistungserbringers Gesamt-Zuzahlung Gesamt-Brutto 

Heilmittel-Pos.-Nr. Faktor Heilmittel-Pos.-Nr. Faktor Heilmittel-Pos.-Nr. Faktor 

Wegegeld-/Pauschale Faktor km Hausbesuch Faktor Hausbesuch Faktor 

Rechnungsnummer 

Verordnung nach Maßgabe des Kataloges (Regelfall) 

Erst­
verordnung 

Ja 
Verordnung außerhalb 
des Regelfalles Ja NeinNein 

Folge­
verordnung 

Gruppen­
therapie T T M M J J  

Behandlungsbeginn spätest. am: 

Hausbesuch Therapiebericht Stimmtherapie Sprechtherapie Sprachtherapie 

Therapiedauer 
pro Sitzung: 

Therapie­
frequenz: 

pro 
Woche 

Verordnungs­
menge:Minuten 

Diagnose mit Leitsymptomatik, störungsspezifischer Befund 
(z.B. Sprech-, Sprach-, Stimmstatus, Hörgeräte) 

Ggf. neurologische, pädiatrische Besonderheiten (z.B. psychointellektueller Befund) 

Ggf. Spezifizierung der Therapieziele 

Medizinische Begründung bei Verordnungen außerhalb des Regelfalles (Beiblatt) 

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes 

Tonaudiogramm vom 

Laryngologischer Befund 
(bei Stimmstörungen) 

Das Tonaudiogramm ist bei Kindern in laufender Behandlung nach einem halben Jahr zu wiederholen. 

Bitte bei pathologischem oder unsicherem Tonschwellenaudiogramm 
Tympanogramm und Sprachaudiogramm beifügen. 
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Freifeldbefunde 
ermittelt durch: 

Reaktion 

Koditionierung 

eigene Angaben 

Lupenlaryngoskopie: 

Lupenstroboskopie 

Amplitude 

Randkantenverschiebung 

Regularität 

Kompletter Glottisschluss 

Nein 

Nein 

Rechts Links 
Rechts Links Rechts Links 

Trommelfellbefund: 
Rechts 

Links 

Krankenkasse bzw. Kostenträger 

Name, Vorname des Versicherten 

geb. am 

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status 

Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum 

Gebühr 
pflicht. 

Gebühr 
frei 

Unfall/ 
Unfall­
folgen 

BVG 

EWR/ 
CH 

Indikationsschlüssel 

Belegnummer 

Ja 

Ja 
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Stempel und Unterschrift der Krankenkasse 

Genehmigung der Krankenkasse bei Verordnung außerhalb des Regelfalles 

Die verordnete Behandlung wird genehmigt. 

Die verordnete Behandlung wird nicht genehmigt. 

Begründung der Ablehnung: 

Datum T T M M J J  

Bitte immer unmittelbar nach der Abgabe Ihrer Leistungen durch Unterschrift quittieren lassen! 

Empfangsbestätigung durch den Versicherten 
Ich bestätige, die im Folgenden aufgeführten Therapieeinheiten erhalten zu haben 

Datum Minuten Unterschrift des Patienten Datum Minuten Unterschrift des Versicherten 

1 11 

2 12 

3 13 

4 14 

5 15 

6 16 

7 17 

8 18 

9 19 

10 20 

Datum 

Behandlungsabbruch am T T M M J J  

Nach Rücksprache mit dem Arzt: 

Änderung von Gruppen- in Einzeltherapie 

Abweichung von der Frequenz 

Begründung: 

Stempel und Unterschrift des Leistungserbringers 
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Heilmittelverordnung 18 
Maßnahmen 
der Ergotherapie 

IK des Leistungserbringers 

Gesamt-Zuzahlung Gesamt-Brutto 

Verordnung nach Maßgabe des Kataloges 
(Regelfall) 

kmFaktor 

Faktor Faktor 

Wegegeld-/Pauschale 

Erst­
verordnung 

Ja 

Verordnung außerhalb 
des Regelfalles 

Ja NeinNein 

Folge­
verordnung 

Gruppen­
therapie 

T T  M  M  J  J  

Hausbesuch 

RechnungsnummerBehandlungsbeginn spätest. am 

Hausbesuch Therapiebericht Belegnummer 

Hausbesuch 

Gebühr 
pflicht. 

Gebühr 
frei 

Unfall/ 
Unfall­
folgen 

BVG 

EWR/ 
CH 

Krankenkasse bzw. Kostenträger 

Name, Vorname des Versicherten 

geb. am 

Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status 

Vertragsarzt-Nr. VK gültig bis Datum 

Heilmittel-Pos.-Nr. Faktor Heilmittel-Pos.-Nr. 

Heilmittel-Pos.-Nr. Faktor 

Verordnungs- Anzahl pro 
menge Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges Woche 

Indikationsschlüssel Diagnose mit Leitsymptomatik, gegebenenfalls wesentliche Befunde 

Gegebenenfalls neurologische/psychiatrische, pädiatrische, orthopädische Besonderheiten 

Gegebenenfalls Spezifizierung der Therapieziele 

Medizinische Begründung bei Verordnungen außerhalb des Regelfalles (ggf. Beiblatt) 

Vertragsarztstempel / Unterschrift des Arztes 
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Unterschrift und Stempel der Krankenkasse 

Datum 

Genehmigung der Krankenkasse bei Verordnung außerhalb des Regelfalles 

Die verordnete Behandlung 
wird genehmigt. 

Die verordnete Behandlung 
wird nicht genehmigt. 

Begründung bei Ablehnung 

T T M M J J  

Bitte immer unmittelbar nach der Abgabe Ihrer Leistungen durch Unterschrift quittieren lassen! 

Empfangsbestätigung durch den Versicherten 
Ich bestätige, die im Folgenden aufgeführten Behandlungen erhalten zu haben 

Datum Maßnahmen (erhaltene Heilmittel, ggf. auch Hausbesuche) Unterschrift des Versicherten 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Datum 

T T M M J JBehandlungsabbruch am 

Nach Rücksprache mit dem Arzt: 

Änderung von Gruppen- in Einzeltherapie 

Abweichung von der Frequenz 

Begründung: 

Stempel und Unterschrift des Leistungserbringers 

Muster 18.2 (7.2004) 



Heilmittel-Richtlinien 
Vordrucke und Erläuterungen 

Vordruckerläuterungen 

Muster 13 
A. Verordnung von Maßnahmen der Physikalischen Therapie  

1. 	 Die Verordnung erfolgt ausschließlich auf dem vereinbarten Vordruck. Die Vordrucke müssen voll­
ständig ausgefüllt werden. Hierzu zählt auch die Angabe der Behandlungsfrequenz. Die Therapie­
ziele sind nur anzugeben, wenn diese sich nicht aus der Angabe der Diagnose und der Leitsympto­
matik ergeben. Verordnungsfähig sind ausschließlich jene Maßnahmen, die in den Heilmittel-
Richtlinien genannt werden. In der Verordnung sind die Maßnahmen der Physikalischen Therapie 
eindeutig zu bezeichnen. 

2. 	 Die Indikation für die Verordnung von Maßnahmen der Physikalischen Therapie ergibt sich nicht 
aus der Diagnose allein, sondern nur dann, wenn die Schädigung/Funktionsstörung eine Anwen­
dung von Physikalischer Therapie notwendig machen.  

3. 	 Vor der Erstverordnung einer Maßnahme der Physikalischen Therapie ist eine Eingangsdiagnos­
tik notwendig. Bei der  Eingangsdiagnostik  sind  störungsbildabhängig  diagnostische  Maßnahmen 
durchzuführen,  zu veranlassen  oder zeitnah  erhobene ärztliche Fremdbefunde heranzuziehen und 
zu dokumentieren.  

Insbesondere bei Nichterreichen des individuell angestrebten Therapiezieles ist eine  weiterführende 
Diagnostik erforderlich,  die maßgebend ist für die ggf. notwendige Einleitung anderer ärztlicher oder 
rehabilitativer Maßnahmen bzw. für die mögliche Beendigung oder Fortsetzung einer Maßnahme der 
Physikalischen Therapie. 

4. 	 Maßnahmen der Physikalischen Therapie dürfen bei Kindern nicht verordnet werden, wenn an 
sich störungsbildspezifische heilpädagogische / sonderpädagogische Maßnahmen zur Beeinflus­
sung von Schädigungen geboten sind. Sind heilpädagogische / sonderpädagogische Maßnahmen 
nicht durchführbar, dürfen Maßnahmen der Physikalischen Therapie nicht an deren Stelle verordnet 
werden. Neben heilpädagogischen / sonderpädagogischen Maßnahmen dürfen Maßnahmen der 
Physikalischen Therapie nur bei entsprechender medizinischer Indikation außerhalb dieser heilpä­
dagogischen / sonderpädagogischen Maßnahmen verordnet werden. 

Maßnahmen der Physikalischen Therapie dürfen nicht  verordnet werden, soweit diese im Rah­
men der Frühförderung nach §§ 30 ff SGB IX in Verbindung mit der Frühförderverordnung vom 
24. Juni 2003 als therapeutische Leistungen bereits erbracht werden. 

5. 	 Nach einer Erstverordnung gilt jede Verordnung zur Behandlung derselben Erkrankung (dessel­
ben Regelfalls) als Folgeverordnung. Dies gilt auch, wenn sich unter der Behandlung die Leitsym­
ptomatik ändert und unterschiedliche Maßnahmen der Physikalischen Therapie zum Einsatz kom­
men. Sofern ein neuer Regelfall beginnt (vgl. Nr. 7 ff), ist wieder mit einer Erstverordnung zu begin­
nen. 

6. 	 Das Feld „Behandlungsbeginn spätest. am“ ist nur auszufüllen, wenn die Behandlung nicht inner­
halb von 10 Tagen nach Ausstellung der Verordnung begonnen werden soll. 

7. 	 Soweit entsprechend der medizinischen Indikation nach Maßgabe des Heilmittel-Kataloges (LY1 -
LY3) die Manuelle Lymphdrainage als Heilmittel zu verordnen ist, hat in dem Verordnungsfeld „Heil­
mittel nach Maßgabe des Kataloges“ neben dem Heilmittel „Manuelle Lymphdrainage“ auch die Mi­
nutenangabe in Höhe von 30, 45 oder 60 Minuten zu erfolgen. Alternativ ist hier auch die Angabe 
des Heilmittels zusammen mit der Minutenzahl in Kurzform entsprechend dem Heilmittel-Katalog 
möglich (MLD-30, MLD-45 oder MLD-60). Bei einer im Einzelfall erforderlichen Kompressionsban­
dagierung (Lymphologischer Kompressionsverband) im Zusammenhang mit der Manuellen Lymph­
drainage – sofern keine Hilfsmittel zur Kompressionstherapie vorhanden sind – ist diese zusätzlich in 
der gleichen Zeile anzugeben (z. B. „MLD-45 mit Kompressionsbandagierung“). Ggf. erforderliche 
Kompressionsbinden sind gesondert als Verbandmittel zu verordnen.  
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Heilmittel-Richtlinien 
Vordrucke und Erläuterungen 

Vordruckerläuterungen 

8. 	 Die Verordnung der Heilmittelerbringung außerhalb der Praxis des Therapeuten, ist nur dann zuläs­
sig, wenn der Patient aus medizinischen Gründen den Therapeuten nicht aufsuchen kann oder 
wenn sie aus medizinischen Gründen zwingend notwendig ist. 

9. 	 Im Heilmittelkatalog sind Einzeldiagnosen zu Diagnosengruppen zusammengefasst. Eine Verord­
nung von Maßnahmen der Physikalischen Therapie im Regelfall liegt dann vor, wenn die Auswahl 
zwischen der im jeweiligen Abschnitt des Heilmittelkataloges angegebenen Heilmitteln getroffen wird 
und die dort festgelegten Gesamtverordnungsmengen je Diagnosengruppe nicht überschritten wird. 
Dabei sind gegenseitige Anrechnungen einzelner Diagnosengruppen zu beachten. Treten im zeitli­
chen Zusammenhang mehrere voneinander unabhängige Erkrankungen derselben Diagnosengrup­
pe auf, kann dies weitere Regelfälle auslösen. 

10. 	 Rezidive oder neue Erkrankungsphasen können die Verordnung von Maßnahmen der Physikali­
schen Therapie als erneuten Regelfall auslösen, wenn nach einer kontinuierlichen Heilmittelan­
wendung ein behandlungsfreies Intervall von 12 Wochen abgelaufen ist.  
Heilmittel im Regelfall in der Physikalischen Therapie können verordnet werden als 
- vorrangiges Heilmittel, 

- optionales Heilmittel, 

-	 ergänzendes Heilmittel und 
-	 standardisierte Heilmittelkombination. 

11. 	 Verordnungen, die über den Regelfall hinausgehen: 

-	 Lässt sich mit der nach Maßgabe des Heilmittelkataloges bestimmten Gesamtverordnungsmen­
ge im Regelfall die Behandlung nicht abschließen, sind weitere Verordnungen möglich (Ver­
ordnungen außerhalb des Regelfalls, insbesondere längerfristige Verordnungen). Solche Ver­
ordnungen bedürfen einer besonderen Begründung mit prognostischer Einschätzung. Dabei 
sind die Grundsätze der Verordnung im Regelfall anzuwenden. Bei längerfristigen Verordnungen 
ist die Verordnungsmenge abhängig von der Behandlungsfrequenz so zu bemessen, dass min­
destens eine ärztliche Untersuchung innerhalb einer Zeitspanne von 12 Wochen nach der Ver­
ordnung gewährleistet ist. 

-	 Begründungspflichtige Verordnungen sind der zuständigen Krankenkasse vor Fortsetzung der 
Therapie zur Genehmigung vorzulegen. Verzichtet eine Krankenkasse auf die Vorlage, infor­
miert sie darüber schriftlich die Kassenärztlichen Vereinigungen. 

12. 	Die gleichzeitige Verordnung mehrerer Maßnahmen der Physikalischen Therapie ist nur dann 
ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich, wenn durch sie ein therapeutisch erforderlicher Syner­
gismus erreicht wird. 

13. 	 Bei gegebener Indikation richtet sich die Auswahl der zu verordnenden Maßnahmen der Physikali­
schen Therapie nach dem jeweils therapeutisch im Vordergrund stehenden Behandlungsziel. 

-	 Vorrangig soll eine im Heilmittelkatalog als „vorrangiges Heilmittel“ (A) genannte Maßnahme 
zur Anwendung kommen. 

-	 Ist dies aus in der Person des Patienten liegenden Gründen nicht möglich, kann alternativ ein 
im Heilmittelkatalog genanntes „optionales Heilmittel“ (B) verordnet werden. 

-	 Soweit medizinisch erforderlich kann zu einem „vorrangigen Heilmittel“ (A) oder „optionalen 
Heilmittel“ (B) nur ein weiteres im Heilmittelkatalog genanntes „ergänzendes Heilmittel“ (C) 
verordnet werden. Abweichend hiervon können Maßnahmen der Elektrotherapie/-stimulation 
sowie die Ultraschall-Wärmetherapie auch isoliert verordnet werden, soweit der Heilmittel­
katalog diese Maßnahmen indikationsbezogen als ergänzende Heilmittel vorsieht.  

-	 „Standardisierte Heilmittelkombinationen“ (D) dürfen nur verordnet werden, wenn der Patient bei 
komplexen Schädigungsbildern einer intensiveren Heilmittelbehandlung bedarf und die thera­
peutisch erforderliche Kombination von drei oder mehr Maßnahmen synergistisch sinnvoll ist, 
wenn die Erbringung dieser Maßnahmen in einem direkten zeitlichen und örtlichen Zusam­
menhang erfolgt und der Patient aus medizinischer Sicht geeignet ist. 

-	 Die gleichzeitige Verordnung einer „standardisierten Heilmittelkombination“ (D) der Physikali­
schen Therapie mit einem weiteren Einzelheilmittel der Physikalischen Therapie ist nicht zuläs­
sig. 
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Heilmittel-Richtlinien 
Vordrucke und Erläuterungen 

Vordruckerläuterungen 

-	 Die gleichzeitige Verordnung eines „vorrangigen Heilmittels“ (A) und eines „optionalen Heilmit­
tels“ (B) bei derselben Schädigung ist nicht zulässig. 

-	 Die gleichzeitige Verordnung von Heilmitteln der Physikalischen Therapie, der Stimm-, Sprech- 
und Sprachtherapie und der Ergotherapie ist bei entsprechender Indikation zulässig. 

14. 	 Sofern Einzeltherapie medizinisch nicht zwingend geboten ist, ist wegen gruppendynamisch ge­
wünschter Effekte oder im Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebotes Gruppentherapie zu verordnen. 

15. 	 Es ist der vollständige Indikationsschlüssel anzugeben. Dieser setzt sich aus der Bezeichnung der 
Diagnosengruppe und dem Buchstaben der vorrangigen Leitsymptomatik im Katalog zusammen 
(z. B. ZN2a). 

B. Verordnung von Maßnahmen der Podologischen Therapie 

1. 	 Die Verordnung erfolgt ausschließlich auf dem vereinbarten Vordruck. Die Vordrucke müssen voll­
ständig ausgefüllt werden. Hierzu zählt auch die Angabe der Behandlungsfrequenz. Die Therapie­
ziele sind nur anzugeben, wenn diese sich nicht aus der Angabe der Diagnose und der Leitsympto­
matik ergeben. 
Verordnungsfähig sind ausschließlich jene Maßnahmen, die in den Heilmittel-Richtlinien genannt 
werden. In der Verordnung sind die Maßnahmen der Podologischen Therapie eindeutig zu bezeich­
nen. 

Die Maßnahmen der Podologischen Therapie dürfen nur verordnet werden, wenn krankhafte Schä­
digungen der Füße in Folge Diabetes mellitus vorliegen 
Die Indikation für die Verordnung von Maßnahmen der Podologischen Therapie ergibt sich nicht aus 
der Diagnose allein, sondern nur dann, wenn die Schädigung/Funktionsstörung eine Anwendung 
von Podologischer Therapie notwendig machen.  

2. 	 Vor der Erstverordnung einer Podologischen Therapie ist eine Eingangsdiagnostik notwendig. 
Bei der Eingangsdiagnostik sind störungsbildabhängig die im Kapitel III B Nr. 17.B.2 der Heilmittel-
Richtlinien aufgelisteten Maßnahmen durchzuführen, zu veranlassen oder zeitnah erhobene ärztli­
che Fremdbefunde heranzuziehen und  zu dokumentieren. 

3. 	 Jede Folgeverordnung der Podologischen Therapie setzt die erneute störungsbildabhängige Erhe­
bung des aktuellen Fußbefundes voraus. Das Befundergebnis ist auf dem Verordnungsvordruck an­
zugeben. 

4. 	 Die Verordnung von Podologischer Therapie beim diabetischen Fußssyndrom ist nur zulässig bei 
vorliegender Neuro- und/oder Angiopathie ohne Hautdefekt (Wagner-Stadium 0, d.h. ohne Hautul­
kus). Die Behandlung von Hautdefekten und Entzündungen (Wagner-Stadium 1 bis Wagner-
Stadium 5) sowie von eingewachsenen Zehennägeln ist ärztliche Leistung. 

5. 	 Das Feld „Behandlungsbeginn spätest. am“ ist nur auszufüllen, wenn die Behandlung nicht inner­
halb von 10 Tagen nach Ausstellung der Verordnung begonnen werden soll. 

6. 	 Die Verordnung der Heilmittelerbringung außerhalb der Praxis des Therapeuten, ist nur dann zuläs­
sig, wenn der Patient aus medizinischen Gründen den Therapeuten nicht aufsuchen kann oder 
wenn sie aus medizinischen Gründen zwingend notwendig ist. 

7. 	 Podologische Komplexbehandlungen (Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung) können verordnet 
werden, sofern die gleichzeitige Hornhautabtragung und Nagelbearbeitung medizinisch erforderlich 
sind. 

8. 	 Es ist der vollständige Indikationsschlüssel anzugeben. Dieser ist dem Katalog zu entnehmen 
(DFa oder DFb). 
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Heilmittel-Richtlinien 
Vordrucke und Erläuterungen 

Vordruckerläuterungen 

Muster 14 
Verordnung von Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie 

1. 	 Die Verordnung erfolgt ausschließlich auf dem vereinbarten Vordruck. Der Vordruck muss vollstän­
dig ausgefüllt werden. Hierzu zählt auch die Angabe der Behandlungsfrequenz und Therapiedauer. 
Die Therapieziele sind nur anzugeben, wenn diese sich nicht aus der Angabe der Diagnose und der 
Leitsymptomatik ergeben.  
Die Indikation für die Verordnung von Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie ergibt 
sich nicht aus der Diagnose allein, sondern nur dann, wenn die Schädigung/Funktionsstörung 
und/oder Fähigkeitsstörung eine Anwendung von Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie notwendig 
machen. 

2. 	 Vor der Erstverordnung einer Stimm-, Sprech- und/oder Sprachtherapie ist eine Eingangsdiag­
nostik notwendig. Bei der Eingangsdiagnostik sind störungsbildabhängig die im Kapitel IV Nr. 19 der 
Heilmittel-Richtlinien aufgelisteten Maßnahmen durchzuführen, zu veranlassen oder zeitnah erhobe­
ne ärztliche Fremdbefunde heranzuziehen und zu dokumentieren. 
Insbesondere bei Nichterreichen des individuell angestrebten Therapiezieles ist eine weiterführende 
Diagnostik erforderlich, die maßgebend ist für die notwendige Einleitung operativer, psychotherapeu­
tischer oder rehabilitativer Maßnahmen oder für die mögliche Beendigung oder Fortsetzung einer 
Stimm-, Sprech- und/oder Sprachtherapie.  

3. 	 Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und/oder Sprachtherapie dürfen bei Kindern nicht verordnet 
werden, wenn an sich störungsbildspezifische heilpädagogische / sonderpädagogische Maßnah­
men zur Beeinflussung einer Stimm-, Sprech- und/oder Sprachstörung geboten sind. Sind sprach­
heilpädagogische / sonderpädagogische Maßnahmen nicht durchführbar, dürfen Maßnahmen der 
Stimm-, Sprech- und/oder Sprachtherapie nicht an deren Stelle verordnet werden. Neben sprach­
heilpädagogischen / sonderpädagogischen Maßnahmen darf die Stimm-, Sprech- und/oder 
Sprachtherapie nur bei entsprechender medizinischer Indikation außerhalb dieser heilpädagogi­
schen / sonderpädagogischen Maßnahmen verordnet werden. 

Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie dürfen nicht verordnet werden, soweit 
diese im Rahmen der Frühförderung nach §§ 30 ff SGB IX in Verbindung mit der Frühförderver­
ordnung vom 24. Juni 2003 als therapeutische Leistungen bereits erbracht werden. 

4. 	 Nach einer Erstverordnung gilt jede Verordnung zur Behandlung derselben Erkrankung (dessel­
ben Regelfalls) als Folgeverordnung. Dies gilt auch, wenn sich unter der Behandlung die Leitsym­
ptomatik ändert und unterschiedliche Heilmittel zum Einsatz kommen. Sofern ein neuer Regelfall 
beginnt (vgl. Nr. 7 ff), ist wieder mit einer Erstverordnung zu beginnen. 

5. 	 Das Feld „Behandlungsbeginn spätest. am“ ist nur auszufüllen, wenn die Behandlung nicht inner­
halb von 14 Tagen nach Ausstellung der Verordnung begonnen werden soll. 

6. 	 Das Feld „Therapiedauer pro Sitzung: ____ Minuten“ ist nach Maßgabe des Heilmittel-Kataloges in 
Abhängigkeit von der medizinischen Indikation (konkretes Störungsbild) sowie der jeweiligen Belast­
barkeit des versicherten Patienten mit den jeweils erforderlichen Minutenangaben (30, 45 oder 60 
Minuten) auszufüllen. 

7. 	 Die Verordnung der Heilmittelerbringung außerhalb der Praxis des Therapeuten, ist nur dann zuläs­
sig, wenn der Patient aus medizinischen Gründen den Therapeuten nicht aufsuchen kann oder 
wenn sie aus medizinischen Gründen zwingend notwendig ist. 

8. 	 Im Heilmittelkatalog sind Einzeldiagnosen zu Diagnosengruppen zusammengefasst. Eine Verord­
nung von Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie im Regelfall liegt dann vor, wenn 
die Auswahl zwischen den im jeweiligen Abschnitt des Heilmittelkataloges angegebenen Heilmitteln 
getroffen wird und die dort festgelegten Gesamtverordnungsmengen je Diagnosengruppe nicht 
überschritten wird. Treten im zeitlichen Zusammenhang mehrere voneinander unabhängige Erkran­
kungen derselben Diagnosengruppe auf, kann dies weitere Regelfälle auslösen. 
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9. 	 Rezidive oder neue Erkrankungsphasen können die Verordnung von Maßnahmen der Stimm-, 
Sprech- und/oder Sprachtherapie als erneuten Regelfall auslösen, wenn nach einer kontinuierli­
chen Heilmittelanwendung ein behandlungsfreies Intervall von 12 Wochen abgelaufen ist. 

10. 	 Verordnungen, die über den Regelfall hinausgehen: 

-	 Lässt sich mit der nach Maßgabe des Heilmittelkataloges bestimmten Gesamtverordnungsmen­
ge im Regelfall die Behandlung nicht abschließen, sind weitere Verordnungen möglich (Ver­
ordnungen außerhalb des Regelfalls, insbesondere längerfristige Verordnungen). Solche Ver­
ordnungen bedürfen einer besonderen Begründung mit prognostischer Einschätzung. Dabei 
sind die Grundsätze der Verordnung im Regelfall anzuwenden. Bei längerfristigen Verordnungen 
ist die Verordnungsmenge abhängig von der Behandlungsfrequenz so zu bemessen, dass min­
destens eine ärztliche Untersuchung innerhalb einer Zeitspanne von 12 Wochen nach der Ver­
ordnung gewährleistet ist. 

-	 Begründungspflichtige Verordnungen sind der zuständigen Krankenkasse vor Fortsetzung der 
Therapie zur Genehmigung vorzulegen. Verzichtet eine Krankenkasse auf die Vorlage, infor­
miert sie darüber schriftlich die Kassenärztlichen Vereinigungen. 

11. 	 Sofern Einzeltherapie medizinisch nicht zwingend geboten ist, ist wegen gruppendynamisch ge­
wünschter Effekte oder im Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebotes Gruppentherapie zu verordnen. 

12. 	 Die gleichzeitige Verordnung von Heilmitteln der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie, der Physikali­
schen Therapie und der Ergotherapie ist bei entsprechender Indikation zulässig. 

13. 	 Es ist der vollständige Indikationsschlüssel anzugeben. Dieser ist der Diagnosengruppe im Kata­
log zu entnehmen (z. B. ST2). 
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Muster 18 
Verordnung von Maßnahmen der Ergotherapie 

1. 	 Die Verordnung erfolgt ausschließlich auf dem vereinbarten Vordruck. Der Vordruck muss vollstän­
dig ausgefüllt werden. In der Verordnung sind die Maßnahmen der Ergotherapie eindeutig zu be­
zeichnen. Hierzu zählt auch die Angabe der Behandlungsfrequenz. Die Therapieziele sind nur an­
zugeben, wenn diese sich nicht aus der Angabe der Diagnose und der Leitsymptomatik ergeben. 

Die Indikation für die Verordnung von Maßnahmen der Ergotherapie ergibt sich nicht aus der Diag­
nose allein, sondern nur dann, wenn die Schädigung/Funktionsstörung und/oder Fähigkeitsstörung 
eine Anwendung von Ergotherapie notwendig machen. 

2. 	 Vor der Erstverordnung einer Maßnahme der Ergotherapie ist eine Eingangsdiagnostik notwen­
dig. Bei der Eingangsdiagnostik sind störungsbildabhängig diagnostische Maßnahmen durchzufüh­
ren, zu veranlassen oder zeitnah erhobene ärztliche Fremdbefunde heranzuziehen und zu doku­
mentieren. 
Insbesondere bei Nichterreichen des individuell angestrebten Therapiezieles ist eine weiterführende 
Diagnostik erforderlich, die maßgebend ist für die ggf. notwendige Einleitung anderer ärztlicher oder 
rehabilitativer Maßnahmen bzw. für die mögliche Beendigung oder Fortsetzung einer Maßnahme der 
Ergotherapie. 

3. 	Maßnahmen der Ergotherapie dürfen bei Kindern nicht verordnet werden, wenn an sich stö­
rungsbildspezifische heilpädagogische / sonderpädagogische Maßnahmen zur Beeinflussung einer 
Schädigung / Fähigkeitsstörung geboten sind. Sind heilpädagogische / sonderpädagogische Maß­
nahmen nicht durchführbar, dürfen Maßnahmen der Ergotherapie nicht an deren Stelle verordnet 
werden. Neben heilpädagogischen / sonderpädagogischen Maßnahmen dürfen Maßnahmen der 
Ergotherapie nur bei entsprechender medizinischer Indikation außerhalb dieser heilpädagogischen / 
sonderpädagogischen Maßnahmen verordnet werden. 

Maßnahmen der Ergotherapie dürfen nicht verordnet werden, soweit diese im Rahmen der Früh­
förderung nach §§ 30 ff SGB IX in Verbindung mit der Frühförderverordnung vom 24. Juni 2003 als 
therapeutische Leistungen bereits erbracht werden. 

4. 	 Nach einer Erstverordnung gilt jede Verordnung zur Behandlung derselben Erkrankung (dessel­
ben Regelfalls) als Folgeverordnung. Dies gilt auch, wenn sich unter der Behandlung die Leitsym­
ptomatik ändert und unterschiedliche Maßnahmen der Ergotherapie zum Einsatz kommen. Sofern 
ein neuer Regelfall beginnt (vgl. Nr. 7 ff), ist wieder mit einer Erstverordnung zu beginnen. 

5. 	 Das Feld „Behandlungsbeginn spätest. am“ ist nur auszufüllen, wenn die Behandlung nicht inner­
halb von 14 Tagen nach Ausstellung der Verordnung begonnen werden soll. 

6. 	 Die Verordnung der Heilmittelerbringung außerhalb der Praxis des Therapeuten, ist nur dann zuläs­
sig, wenn der Patient aus medizinischen Gründen den Therapeuten nicht aufsuchen kann oder 
wenn sie aus medizinischen Gründen zwingend notwendig ist. 

7. 	 Im Heilmittelkatalog sind Einzeldiagnosen zu Diagnosengruppen zusammengefasst. Eine Verord­
nung von Maßnahmen der Ergotherapie im Regelfall liegt dann vor, wenn die Auswahl zwischen 
der im jeweiligen Abschnitt des Heilmittelkataloges angegebenen Heilmitteln getroffen wird und die 
dort festgelegte Gesamtverordnungsmenge je Diagnosengruppe nicht überschritten wird. Treten im 
zeitlichen Zusammenhang mehrere voneinander unabhängige Erkrankungen derselben Diagnosen­
gruppe auf, kann dies weitere Regelfälle auslösen.  

8. 	 Rezidive oder neue Erkrankungsphasen können die Verordnung von Maßnahmen der Ergotherapie 
als erneuten Regelfall auslösen, wenn nach einer kontinuierlichen Heilmittelanwendung ein be­
handlungsfreies Intervall von 12 Wochen abgelaufen ist.  
Heilmittel im Regelfall in der Ergotherapie können verordnet werden als 
- vorrangiges Heilmittel 
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-	 optionales Heilmittel 
-	 ergänzendes Heilmittel. 

9. 	 Verordnungen, die über den Regelfall hinausgehen: 

-	 Lässt sich in Ausnahmefällen mit der nach Maßgabe des Heilmittelkataloges bestimmten Ge­
samtverordnungsmenge im Regelfall die Behandlung nicht abschließen, sind weitere Verord­
nungen möglich (Verordnungen außerhalb des Regelfalls, insbesondere längerfristige Verord­
nungen). Solche Verordnungen bedürfen der besonderen Begründung mit prognostischer Ein­
schätzung. Dabei sind die Grundsätze der Verordnung im Regelfall anzuwenden. Bei längerfris­
tigen Verordnungen ist die Verordnungsmenge abhängig von der Behandlungsfrequenz so 
zu bemessen, dass mindestens eine ärztliche Untersuchung innerhalb einer Zeitspanne von 
12 Wochen nach der Verordnung gewährleistet ist. 

-	 Begründungspflichtige Verordnungen sind der zuständigen Krankenkasse vor Fortsetzung der 
Therapie zur Genehmigung vorzulegen. Verzichtet eine Krankenkasse auf die Vorlage, infor­
miert sie darüber schriftlich die Kassenärztlichen Vereinigungen. 

10. 	Die gleichzeitige Verordnung mehrerer Maßnahmen der Ergotherapie ist nur dann ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich, wenn durch sie ein therapeutisch erforderlicher Synergismus erreicht 
wird. 

11. 	 Bei gegebener Indikation richtet sich die Auswahl der zu verordnenden Maßnahmen der Ergothera­
pie nach dem jeweils therapeutisch im Vordergrund stehenden Behandlungsziel. 

-	 Vorrangig soll eine im Heilmittelkatalog als „vorrangiges Heilmittel“ (A) genannte Maßnahme 
zur Anwendung kommen. 

-	 Ist dies aus in der Person des Patienten liegenden Gründen nicht möglich, kann alternativ ein 
im Heilmittelkatalog genanntes „optionales Heilmittel“ (B) verordnet werden. 

-	 Soweit medizinisch erforderlich kann zu einem „vorrangigen Heilmittel“ (A) oder „optionalen 
Heilmittel“ (B)  nur ein weiteres im Heilmittelkatalog genanntes „ergänzendes Heilmittel“ (C) 
verordnet werden, soweit der Heilmittelkatalog diese Maßnahmen indikationsbezogen als er­
gänzende Heilmittel vorsieht. 

-	 Die gleichzeitige Verordnung eines „vorrangigen Heilmittels“ (A) und eines „optionalen Heilmit­
tels“ (B) bei derselben Schädigung ist nicht zulässig. 

-	 Die gleichzeitige Verordnung von Heilmitteln in der Ergotherapie, der Physikalischen Therapie 
und der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie ist bei entsprechender Indikation zulässig. 

12. 	 Sofern Einzeltherapie medizinisch nicht zwingend geboten ist, ist wegen gruppendynamisch ge­
wünschter Effekte bzw. im Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebotes Gruppentherapie zu verordnen.  

13. 	 Es ist der vollständige Indikationsschlüssel anzugeben. Dieser ist der Diagnosengruppe im Kata­
log zu entnehmen (z. B. SB3). 
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